
Platz- und Spielordnung 
 
Die nachstehenden Regelungen sollen gleiche Rechte und Pflichten für alle 
Mitglieder der Tennissparte sicherstellen. Sie sind ohne Ausnahme verbindlich. 
Verstöße werden dem Vorstand des SV Rot-Gelb vorgetragen und können den 
Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben. 
 
Für angerichtete Schäden werden die Verursacher haftbar gemacht. Den 
Anordnungen des Platzwartes und des Vorstandes ist Folge zu leisten. 
 
Der Tennisplatz darf nur mit Tennisschuhen betreten werden, da andere 
Schuhe den Platz beschädigen können! 
 

Platzbelegung 
 
Die Spieldauer beträgt für ein Einzel und Doppel (auch mit 3 Spielern) 60 Minuten. 
 
Vor Spielbeginn sind die Mitgliedsausweise mit Passfoto der am Spiel beteiligten 
Personen auf der Belegungstafel zu stecken. Bei mitspielenden Gästen ist vor 
Spielbeginn die Gästeliste auszufüllen. 
 
Hierzu sind nur Teilnehmer des vorgesehenen Spiels berechtigt. Mindestens einer 
der Teilnehmer muss bis zum Spielbeginn anwesend sein. Ist dies nicht der Fall, 
kann die gesteckte Paarung entfernt werden und der Platz anderweitig belegt 
werden. 
 
Gleiches gilt für Paarungen, bei denen die Spieler 5 Minuten nach Spielbeginn den 
Spielbetrieb nicht vollzählig aufgenommen haben. 
 
Spieler, die auf einem der 4 Plätze aktiv sind, dürfen so lange nicht erneut gesteckt 
werden, bis sie ihr Spiel beendet haben. Dies gilt auch für Trainingsteilnehmer, 
Trainer und Teilnehmer an Medenspielen. 
 
Maßgebend für die Spielzeit ist die Vereinsuhr. 
 
Die Mitgliedsausweise werden nur von der Anfangszeit gesteckt. Z. B. Beginn 14 
Uhr, weitere Spieler können sich ab 15 Uhr dahinter stecken. 
 
Die Mitgliedsausweise verbleiben so lange in der gesteckten Position, bis die 
Teilnehmer ihr Spiel beendet und den Platz spielbereit hinterlassen haben. Das 
„Nachstecken“ während und am Ende der abgelaufenen Spielzeit ist unzulässig. 
Hierdurch erkennen neu eintreffende Mitglieder den Platz, auf dem bereits am 
längsten gespielt wird und nehmen auf diesem Platz ihren Spielbetrieb auf. 
 
Zum Ende, jedoch innerhalb der gesteckten Zeit, ist der Platz spielbereit herzurichten 
(abziehen (im Kreis über das gesamte Spielfeld) und eventuell zu bewässern).  
 
Wird eine Spielpaarung am Ende ihrer gesteckten Spielzeit nicht durch andere 
Mitglieder abgelöst, kann sie ihr Spiel beliebig lang fortsetzen. In diesem Fall ist der 
Platz spätestens nach einer Spielzeit von 60 Minuten abzuziehen und ggf. zu 
wässern. 



 

Gäste 
 
Vereinsmitglieder wird es ermöglicht im Rahmen der Spielordnung mit Gästen zu 
Spielen. (Gäste unterliegen nicht dem Vereins- Versicherungsschutz). Vor 
Spielbeginn müssen sich Gast und Vereinsmitglied in die Gästeliste eintragen. 
Hiermit verpflichtet sich das Vereinsmitglied eine Gastgebühr in Höhe von 5 Euro pro 
Spieltag an den SV Rot-Gelb zu zahlen, maximal 2 Stunden. Auf der Belegungstafel 
sind Gäste mit einem „Gästeausweis“ zu stecken. 
 

Feste Platzbelegung 
 
Medenspiele 
 
Für Medenspiele werden 3 Plätze, bei Mannschaften die nur aus 4 Spielern 
bestehen, 2 Plätze freigehalten. Ein Terminplan wird ausgehangen. 
 
Freundschaftsturniere 
 
Freundschaftsturniere müssen vom Spartenleiter genehmigt und durch Aushang 
mindestens eine Woche vor dem Termin bekanntgegeben werden. 
 
Clubmeisterschaften 
 
Spiele im Rahmen von Clubmeisterschaften unterliegen keiner zeitlichen Begrenzung 
und haben Vorrang vor dem allgemeinen Spielbetrieb. Der Zeitraum für 
Clubmeisterschaften wird vom Spartenleiter genehmigt und durch Aushang 
mindestens 4 Wochen vor Beginn bekanntgegeben. 
 
Forderungsspiele 
 
Eingetragene Forderungsspiele im Rahmen der gültigen Ranglistenordnung 
unterliegen ebenfalls keiner zeitlichen Begrenzung. Es darf zeitlich nur 1 Platz mit 
Forderungsspielen belegt werden. Auf der Belegungstafel ist die Anfangszeit mit dem 
Schild „Forderung“ zusätzlich zu stecken. Parallel zu Medenspielen oder 
angemeldeten Turnieren sind Forderungsspiele nicht zulässig. 
 
Training 
 
Für Trainingsaktivitäten werden feste Spielzeiten reserviert. Für Training steht nur 
Platz 4 zur Verfügung. Die Trainingszeiten sind vom Spartenleiter zu genehmigen 
und in einem Platzbelegungsplan auszuhängen. Für den Trainingszeitraum muss 
vom Trainer das Schild „Training“ auf der Belegungstafel zusätzlich aufgehängt 
werden. Das Training im Rahmen der festgelegten Zeiten gilt nur für 
Vereinsmitglieder mit gültigem Mitgliedsausweis. 
 
Jugendtraining 
 
Für Jugendtraining steht der Platz 4 zur Verfügung. Für das 
Jugendmannschaftstraining darf zusätzlich der Platz 3 reserviert werden. Das 
Jugendmannschaftstraining muss bis 17 Uhr beendet sein. 



 
Mannschaftstraining 
 
Nur möglich bis zum letzten Medenspiel der Saison und der betroffenen Mannschaft. 
 
Für Mannschaften besteht die Möglichkeit eine feste Platzreservierung über den 
Spartenleiter vorzunehmen. Das Mannschaftstraining darf nicht parallel zu anderen 
Trainingsaktivitäten oder Turnieren stattfinden und muss im aushängenden 
Belegungsplan eintragen sein. 
 
Die Nutzung der reservierten Trainingszeit ist nur unter folgenden Voraussetzungen 
möglich. 
 

 Es müssen mindestens 3 gemeldete Spieler der betroffenen Mannschaft 
anwesend sein. 

 

 Zusätzlich ist das Schild „Mannschaftstraining“ für die genehmigte Zeit 
aufzuhängen. 

 
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erlischt die Reservierung für den betroffenen 
Tag und die anwesenden Spieler müssen im Rahmen der oben festgelegten 
Belegungsordnung hängen. 
 
 
Änderungen der Platz- und Spielordnung bedürfen der Zustimmung des 
Spartenleiters, Sportwarts und des Vereinsvorstandes. 
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